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1. Bei der Anschaffung eines Firmenwagens kommt ein Vorsteuerabzug infrage 

Wird ein Pkw nach der Anschaffung teils für steuerpflichtige und teils für steuerfreie Umsätze 
verwendet, erfolgt die Vorsteueraufteilung für den Pkw nicht nach dem Umsatzschlüssel, son-
dern nach der Fahrleistung des Pkw. 
Hintergrund 

Die klagende Freiberuflerin erzielt umsatzsteuerpflichtige und umsatzsteuerfreie Umsätze aus Vorträ-
gen und Seminaren. Am 11.11.2014 erwarb die Klägerin einen neuen Pkw. Den neuen Pkw und den 
zuvor verkauften Pkw nutzte sie für Fahrten zur Ausführung umsatzsteuerpflichtiger und umsatzsteuer-
freier Umsätze. 

Den von der Klägerin für das Jahr 2014 zu 100 % geltend gemachten Vorsteuerabzug aus dem Kauf 
des neuen Pkw i. H. v. 10.778 EUR kürzte das Finanzamt um 30,49 % (somit Vorsteuerkürzung 3.286 
EUR). Nach Auffassung der Klägerin war der zu 100 % zu gewährende Vorsteuerabzug für 2014 erst 
ab dem Folgejahr 2015 über § 15a UStG zu berichtigen. 

Entscheidung 

Nach Auffassung des FG erhält die Klägerin aus der Pkw-Anschaffung 2014 zunächst Vorsteuer von 
9.162 EUR (85 % × 10.778 EUR). Jedoch erfolgt noch im Jahr 2014 eine Vorsteuerberichtigung gem. § 
15a UStG von 55 EUR zu Ungunsten der Klägerin. Der saldierte Vorsteuerabzug für 2014 beträgt so-
mit 9.107 EUR. 
Da die Klägerin umsatzsteuerpflichtige und umsatzsteuerfreie Umsätze ausführt, ist eine Vorsteuerauf-
teilung durch sachgerechte Schätzung vorzunehmen. Eine Vorsteueraufteilung nach dem Verhältnis 
der umsatzsteuerpflichtigen und den nicht zum Vorsteuerabzug berechtigten steuerfreien Vortragsum-
sätze ist nur zulässig, wenn keine andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Das Finanzamt ist 
daher zutreffend von einer Schätzung nach der Fahrleistung des Pkw ausgegangen. 

Dies führt nach Auffassung des FG hier zu einer präziseren wirtschaftlichen Zurechnung als der Um-
satzschlüssel. Die "Verwendung" eines Pkw lässt sich präziser durch dessen Laufleistung abbilden, die 
den Verschleiß und die Abnutzung des Pkw widerspiegeln. Die Umsätze können hingegen von ande-
ren Faktoren abhängig sein und deren Höhe ist i. d. R. unabhängig von der zurückgelegten Entfer-
nung. Somit kann eine präzisere wirtschaftliche Zurechnung im Streitfall nicht über den Umsatzschlüs-
sel erreicht werden. 

Jedoch war die vom Finanzamt herangezogene Fahrleistung vom 11.11.2014 bis zum 31.12.2014 
nicht sachgerecht, da nicht in jedem Monat des gesamten Kalenderjahres eine in etwa identische Ver-
wendung des Pkw stattfindet. Auch weicht der Aufteilungsmaßstab des Finanzamts mit 30,49 % deut-
lich von den sonstigen Jahren ab. Die dortige Nutzung des Pkw für Fahrten zu Vorträgen und Semina-
ren betrug lediglich zwischen 12,90 % und 25,78 %. 

Ebenso berücksichtigte das Finanzamt nicht, dass die Klägerin bereits vor dem 11.11.2014 aufzutei-
lende Fahrten mit einem "funktionsgleichen" unternehmerischen Pkw vorgenommen hat. Die unter-
nehmerische Tätigkeit der Klägerin war über das gesamte Streitjahr gesehen gleichbleibend. Demge-
genüber tauschte sie lediglich ihren Pkw aus, nutzte diesen jedoch weiterhin wie bereits zuvor. 
Das FG hält die Vorsteueraufteilung nach der Gesamtfahrleistung im Streitjahr 2014 für sachgerecht. 
Dies ergibt einen Anteil von ca. 15 % Vorsteuerausschluss für Fahrten zu Vorträgen und Seminaren 
und damit eine abzugsfähige Vorsteuer von 9.162 EUR. 

Der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Pkw ist jedoch im Streitjahr für 2 Monate gem. § 15a 
UStG zu korrigieren, da der neu angeschaffte Pkw im Streitjahr tatsächlich nur zu 69,51 % zu steuer-
pflichtigen Umsätzen verwendet wurde. Kommt es wie vorliegend bereits im Kalenderjahr des ur-
sprünglichen Vorsteuerabzugs zu einer von der ursprünglichen Verwendungsabsicht abweichenden 
tatsächlichen Verwendung, ist nach Auffassung des FG aufgrund der Besonderheiten des Streitfalls 



Mandanteninformation für Steuerrecht Unternehmer 

Haufe-Index 13685792 2/7 

(Austausch durch einen funktionsgleichen Pkw) ein Nebeneinander der Anwendung von § 15 Abs. 4 
UStG und § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG zulässig. 
Der ursprüngliche Vorsteuerabzug von 9.162 EUR bzw. 152,70 EUR pro Monat des Berichtigungszeit-
raums (9.162 EUR / 60 Monate) wäre daher nach der tatsächlichen Verwendung vom 11.11.2014 bis 
31.12.2014 nur i. H. v. 124,87 EUR (69,51 % × 10.778 EUR) / 60 Monate) pro Monat zulässig. Die 
Vorsteuerberichtigung beträgt daher 55,65 EUR (Differenz zwischen 152,70 EUR × 2 Monate und 
124,87 EUR × 2 Monate). Der Vorsteuerabzug ist daher im Streitjahr um 55,65 EUR zu ermäßigen. 

2. Darf ein Gemeindeprüfer an einer Außenprüfung teilnehmen? 

Die Anordnung der Teilnahme des Gemeindeprüfers an einer die Gewerbesteuer betreffenden 
Außenprüfung des Finanzamts ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn 
Vertragsbeziehungen zwischen dem Steuerpflichtigen und der Gemeinde bestehen. 
Hintergrund 

Die X-GmbH betreibt den Handel mit Waren und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen 
und Tätigkeiten. 

Im Jahr 2017 ordnete das Finanzamt eine steuerliche Außenprüfung bei der X-GmbH für die Jahre 
2013 bis 2015 u. a. für Gewerbesteuer an und teilte in Ergänzung der Prüfungsanordnung mit, dass 
die Gemeinde von ihrem Recht auf Teilnahme an der Außenprüfung durch einen Gemeindebedienste-
ten Gebrauch mache. 

X wandte dagegen ein, da sie, die X, Leistungen an die Gemeinde und deren Tochtergesellschaften 
erbringe, bestehe wegen deren Einsicht in ihre Geschäftsunterlagen die Besorgnis der Verletzung des 
Steuergeheimnisses. Den entsprechenden Einspruch der X wies das Finanzamt zurück. Im Laufe des 
nachfolgenden Klageverfahrens wurde die Außenprüfung ohne Teilnahme des Gemeindebediensteten 
abgeschlossen. Die X stellte darauf ihr Klagebegehren auf eine Fortsetzungsfeststellungsklage um, da 
das Finanzamt angekündigt habe, auch bei künftigen Außenprüfungen nicht auf die Teilnahme des 
Gemeindeprüfers zu verzichten. 

Das FG gab der Klage statt. Der Prüfer des Finanzamts und damit auch der Gemeindebedienstete 
könnten im Rahmen der Außenprüfung Einblick in Kalkulationsgrundlagen der X erhalten. Diese Er-
kenntnisse könnten für die wirtschaftliche Tätigkeit oder für andere außersteuerliche Interessen der 
Gemeinde von Bedeutung sein. Aus Sicht der X seien diese Daten besonders sensibel und schüt-
zenswert. 
Entscheidung 

Der BFH hob das stattgebende FG-Urteil auf und wies die Klage ab. Das Teilnahmerecht der Gemein-
de nach § 21 Abs. 2, 3 FVG ist nicht bereits aufgrund des Bestehens von Vertragsbeziehungen zwi-
schen dem Steuerpflichtigen und der Gemeinde ausgeschlossen. 
Aus § 21 Abs. 3 FVG ergibt sich zwar eine das Steuergeheimnis berührende Pflicht des Finanzamts 
gegenüber der Gemeinde, die Informationen, soweit die Realsteuer betroffen ist, mitzuteilen. Diese 
Mitteilungspflicht des Finanzamts besteht aber nicht schrankenlos. Vielmehr muss der Außenprüfer 
während der Außenprüfung im Einzelnen prüfen, ob die Offenbarung bestimmter Informationen der 
Durchführung des Verfahrens "dient" und verhältnismäßig ist. 

Zur Wahrung des Steuergeheimnisses muss der Steuerpflichtige während der Prüfung die Unterlagen 
im Einzelnen bezeichnen, die er für schützenswert hält und von der Offenbarung gegenüber dem Ge-
meindebediensteten ausgenommen werden sollen. Zudem muss er dem Außenprüfer die Vertragsbe-
ziehungen zur Gemeinde erläutern, damit das Finanzamt beurteilen kann, ob und ggf. in welchem Um-
fang die Unterlagen gegenüber dem Gemeindebediensteten offenzulegen oder schutzwürdig sind. Den 
Steuerpflichtigen trifft auch insoweit eine Informations- und Mitwirkungspflicht. 

Entscheidet sich das Finanzamt trotz des Geheimhaltungsbegehrens des Steuerpflichtigen für eine Of-
fenlegung, muss es dies in Form eines im Einzelnen begründeten Verwaltungsakts tun. Hiergegen 
kann sich dann der Steuerpflichtige im Wege des (auch einstweiligen) Rechtsschutzes wehren. 

Die Teilnahmeregelung (als Ergänzung zur Prüfungsanordnung) muss keine Maßnahmen bezeichnen, 
die abstrakt Konflikte über die Offenlegung vermeiden. Vielmehr sind bei der Offenlegung von Unterla-
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gen im Rahmen der Außenprüfung die Besonderheiten des konkreten Sachverhalts abzuwägen. Hier-
zu muss im jeweiligen Einzelfall während der Prüfung die Schutzwürdigkeit der Unterlagen oder Daten 
beurteilt werden. 

Hiervon ausgehend war die Revision des Finanzamts begründet. Allein das Bestehen von Vertragsbe-
ziehungen zwischen der X-GmbH und der Gemeinde und die daraus abgeleitete abstrakten Gefahr ei-
ner Verletzung des Steuergeheimnisses begründen noch nicht den Ausschluss des Teilnahmerechts 
der Gemeinde. Andernfalls wäre das Teilnahmerecht der Gemeinde entweder faktisch ausgehöhlt oder 
aber die Gemeinde müsste zur Wahrung ihres Teilnahmerechts vorsorglich Vertragsbeziehungen zu 
ihren Standortunternehmen vermeiden, was nicht im Interesse der betroffenen Unternehmen liegen 
dürfte. 

3. Nach Insolvenzeröffnung: Wer ist richtiger Adressat für eine Prüfungsanordnung? 

Richtiger Adressat einer Prüfungsanordnung nach Insolvenzeröffnung ist nicht die insolvente 
Personengesellschaft, sondern der Insolvenzverwalter. 
Hintergrund 

Die Klägerin war eine KG, über deren Vermögen im November 2011 das Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde. Eine Rechtsanwältin wurde zur Insolvenzverwalterin bestellt. 

Im Jahr 2019 erließ das Finanzamt Betriebsprüfungsanordnungen für die Jahre 2012 und 2013. Diese 
waren an die Rechtsanwältin (nicht in ihrer Stellung als Insolvenzverwalterin) adressiert und führten 
aus, dass bei der KG eine Außenprüfung durchgeführt werden soll. Weiter wurde ausgeführt, dass die 
Prüfungsanordnungen an die Rechtsanwältin als Empfangsbevollmächtigte für und gegen alle Fest-
stellungsbeteiligten ergehen. 

Gegen die Prüfungsanordnungen legte die Klägerin Einspruch ein. Sie vertrat die Ansicht, diese seien 
falsch, da der Adressat der Anordnung unzutreffend sei. Das Finanzamt wies den Einspruch zurück, 
sodass Klage erhoben wurde. 

Entscheidung 

Das FG gab der Klage als Feststellungsklage statt. Es stellt fest, dass die Prüfungsanordnungen nich-
tig gewesen sind. 

Nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens bei einer Personengesellschaft ist eine Prüfungsanord-
nung nach der Rechtsprechung des BFH an den Insolvenzverwalter zu richten. Das gilt für Zeiträume 
vor und nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Nach der Eröffnung des Verfahrens ist der Insol-
venzverwalter Bekanntgabe- und Inhaltsadressat einer solchen Anordnung. 

Da hier die Adressierung an die Personengesellschaft erfolgt ist und nicht an die Insolvenzverwalterin, 
leiden die Prüfungsanordnungen unter einem schweren Rechtsfehler, der zur Nichtigkeit führt. Eine 
Auslegung ist nicht möglich, da die Finanzverwaltung die Prüfungsanordnungen nach ihren ausdrückli-
chen Ausführungen an die Personengesellschaft richten wollte. 

4. Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen: Wann beginnt der Zinslauf? 

Fehler bei der Berechnung des Zinslaufs können nicht über die Änderungsvorschrift des § 233a 
Abs. 5 Satz 1 AO, sondern nur auf der Grundlage der nach § 239 Abs. 1 Satz 1 AO auf Zinsfest-
setzungen anwendbaren Regelungen in §§ 129, 172 ff. AO korrigiert werden. 
Hintergrund 

Am 6.5.2013 erließ das Finanzamt geänderte Einkommensteuer-Bescheide für 2007/2008 wegen (u. 
a.) gewinnerhöhender Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g Abs. 3 EStG. 
Die Bescheide enthielten auch die Festsetzung von Nachzahlungszinsen mit Zinslauf beginnend zum 
1.4.2009/2010 nach § 233a Abs. 2 AO (d. h. 15 Monate nach Ablauf der Steuerentstehungsjahre 2007, 
2008). 

Am 10.6.2013 erhoben die Eheleute Einspruch gegen die "Bescheide über Einkommensteuer, Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer" für die Streitjahre. 

Erst am 30.12.2013 bzw. am 7.11.2014 (d. h. nach Ablauf der Einspruchsfrist) wandten sie sich auch 
gegen die Zinsfestsetzung und machten geltend, der Zinslauf beginne nach § 233a Abs. 2a AO erst 15 
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Monate nach Eintritt des rückwirkenden Ereignisses und nicht nach § 233a Abs. 2 AO schon 15 Mona-
te nach Ablauf der Streitjahre. 
Das Finanzamt sah in dem Schreiben vom 10.6.2013 nur Einsprüche gegen die Steuerfestsetzungen 
und erst im Schreiben vom 30.12.2013 Einsprüche gegen die Zinsfestsetzungen. Es verwarf die Ein-
sprüche gegen die Zinsfestsetzungen wegen Verfristung als unzulässig. 

Im Zusammenhang mit dem Klageverfahren gegen die Steuerbescheide setzte das Finanzamt mit Be-
scheiden vom 13.4.2018 die Zinsen neu (niedriger) fest. Der Beginn des Zinslaufs wurde nicht geän-
dert. 

Den Antrag der Eheleute auf Änderung und Herabsetzung der Zinsfestsetzungen lehnte das Finanz-
amt ab. Die dagegen erhobene Klage der Eheleute wurde vom FG als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidung 

Der BFH wies die Revision als unbegründet zurück. Es besteht keine verfahrensrechtliche Änderungs-
vorschrift, aus der die Eheleute einen Anspruch auf Änderung der Zinsbescheide vom 13.4.2018 her-
leiten können. 

Nach § 233a Abs. 1 Satz 1 AO sind Unterschiedsbeträge bei der festgesetzten Einkommensteuer zu 
verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer ent-
standen ist und endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestsetzung wirksam wird. Soweit die 
Steuerfestsetzung auf der Berücksichtigung eines rückwirkenden Ereignisses beruht, beginnt der Zins-
lauf abweichend von § 233a Abs. 2 Sätze 1 und 2 AO 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem das rückwirkende Ereignis eingetreten oder der Verlust entstanden ist. 
Selbst wenn die Zinsen materiell-rechtlich (wie von den Eheleuten beantragt) nach einem späteren 
Zinsbeginn gem. § 233a Abs. 2a AO zu berechnen wären, können die Eheleute verfahrensrechtlich 
keine entsprechende Änderung der Zinsbescheide verlangen. Die Änderung lässt sich nicht auf § 233a 
Abs. 5 Satz 1 AO stützen. Die Vorschrift verlangt zwar die Anpassung eines bestehenden Zinsbe-
scheids an eine geänderte Steuerfestsetzung. Sie betrifft aber lediglich die Höhe der Zinsen. Sie er-
möglicht nicht, einen (vermeintlich) unzutreffenden Zinslauf zu korrigieren, der der Berechnung bereits 
festgesetzter Nachzahlungszinsen zugrunde liegt. Berechnungsfehler, die (wie hier geltend gemacht) 
ausschließlich den Zinsbeginn und nicht die festgesetzte Steuer betreffen, liegen außerhalb des An-
wendungsbereichs der Anpassungspflicht gem. § 233a Abs. 5 Satz 1 AO. Sie können nur auf der 
Grundlage der nach § 239 Abs. 1 Satz 1 AO auf die Zinsfestsetzungen anwendbaren (allgemeinen) 
AO-Änderungsvorschriften korrigiert werden. 

Die Voraussetzungen einer Korrekturvorschrift sind im Streitfall jedoch nicht erfüllt. Aus § 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 AO ergibt sich keine Pflicht des Finanzamts, die Zinsfestsetzungen für die Streitjahre zu 
ändern. Denn die Einkommensteuer-Bescheide sind keine Grundlagenbescheide und die Zinsbeschei-
de der Streitjahre insoweit keine Folgebescheide. Es fehlt an einer gesetzlich angeordneten Bin-
dungswirkung im Verhältnis von Einkommensteuer-Bescheid und Zinsbescheid. 
Auch aus § 129 Satz 1 AO ergibt sich keine Änderungsmöglichkeit. Das Finanzamt hat bei Erlass der 
Zinsbescheide vom 6.5.2013 und vom 13.4.2018 aufgrund seiner Rechtsauffassung die Regelung zum 
besonderen Zinslauf gem. § 233a Abs. 2a AO bewusst nicht angewendet. Die bewusste Nichtanwen-
dung einer Rechtsnorm durch das FA begründet keine "ähnliche offenbare Unrichtigkeit". 

§ 177 Abs. 2 AO kommt gleichfalls nicht für eine Änderung in Betracht. Da die Zinsen in den Beschei-
den vom 6.5.2013 bestandskräftig festgesetzt worden waren und in den Bescheiden vom 13.4.2018 
zugunsten der Eheleute herabgesetzt wurden, besteht mangels eines Änderungsrahmens für eine sal-
dierende Fehlerkorrektur zugunsten der Eheleute kein Raum. 

5. Säumniszuschläge sind verfassungsgemäß 

Gegen die Höhe des Säumniszuschlags nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO bestehen auch bei einem 
strukturellen Niedrigzinsniveau keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 
Hintergrund 

Der Kläger wurde im April 2016 zum Insolvenzverwalter über das Vermögen des Insolvenzschuldners 
Z bestellt. Im Juni 2016 meldete das Finanzamt verschiedene Abgabenforderungen zur Tabelle an, u. 
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a. auch Säumniszuschläge für den Zeitraum März 2015 bis April 2016. Der Kläger bestritt die vom Fi-
nanzamt angemeldeten Forderungen im Prüfungstermin im Juli 2016. Mit Schreiben vom 7.9.2017 er-
ließ das Finanzamt wegen der Insolvenz die Hälfte der zur Insolvenztabelle angemeldeten Säumniszu-
schläge. 

Da der Kläger die Forderungsanmeldung weiterhin bestritt, stellte das Finanzamt mit Feststellungsbe-
scheid nach § 251 Abs. 3 AO vom 13.11.2017 Insolvenzforderungen i. H. v. insgesamt 28.005 EUR 
fest. Darin waren auch die Säumniszuschläge i. H. v. (nunmehr) insgesamt 576,50 EUR enthalten. Der 
gegen den Feststellungsbescheid gerichtete Einspruch des Klägers blieb erfolglos. 

Mit der vor dem FG erhobenen Klage beantragte der Kläger, den Feststellungsbescheid so zu ändern, 
dass keine Säumniszuschläge festgestellt werden. Das FG entschied jedoch, dass die Säumniszu-
schläge hinsichtlich eines möglichen Zinsanteils weder ganz noch teilweise gegen das Verfassungs-
recht verstießen. 
Entscheidung 

Die Revision wurde vom BFH unbegründet zurückgewiesen. Der BFH weist auf Folgendes hin: 

Gegen die Höhe der Säumniszuschläge bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. 

Die vom BVerfG herausgearbeiteten Grundsätze, nach denen die Verzinsung nach §§ 233a, 238 AO i. 
H. v. 0,5 % pro Monat für Verzinsungszeiträume ab dem 1.1.2014 mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar ist, 
lassen sich nicht auf Säumniszuschläge übertragen. 

Säumniszuschläge nach § 240 AO lassen sich mit der Verzinsung von Steuernachzahlungen und 
Steuererstattungen nach §§ 233a, 238 AO nicht vergleichen. Hinsichtlich der Säumniszuschläge fehlt 
es bereits an einer Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte; eine Ungleichbehandlung zwi-
schen zinszahlungspflichtigen Steuernachzahlern und säumniszuschlagszahlungspflichtigen Steuer-
pflichtigen ist mangels vergleichbarer Sachverhalte nicht gegeben. 

Der im Vergleich zu den Zinsen doppelt so hohe Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel ei-
gener Art zur Durchsetzung fälliger Steuern und erfüllt primär eine pönale Funktion. § 240 AO verfolgt 
das Ziel, den Bürger zur zeitnahen Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen anzuhalten und die Ver-
letzung eben jener Verpflichtung zu sanktionieren. Daneben ist der Säumniszuschlag Gegenleistung 
bzw. Ausgleich für das Hinausschieben der Zahlung fälliger Steuern und dient letztlich auch dem 
Zweck, den Verwaltungsaufwand der Finanzbehörden auszugleichen. 

Die Ausführungen des BVerfG, mit denen es eine Erstreckung der Unvereinbarkeitserklärung auf die 
anderen Verzinsungstatbestände, namentlich auf Stundungs-, Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen 
nach den §§ 234, 235 und 237 AO, abgelehnt hat, lassen sich zudem auch auf Säumniszuschläge 
nach § 240 AO übertragen. 

Die Höhe des Säumniszuschlags verletzt ferner nicht das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 3 GG 
wegen eines Verstoßes gegen das Übermaßverbot. 

6. Wann eine Heilpraktikertätigkeit gewerblich ist 
Ein ausgebildeter Heilpraktiker, der zu betreuenden Personen mit seinem Unternehmen betreu-
tes Wohnen als Gesamtleistung anbietet, wozu auch Einzelgespräche mit den Betreuten gehö-
ren, ist gewerblich tätig. 
Hintergrund 
Der klagende Steuerpflichtige bietet erwachsenen Menschen mit einer psychischen Erkrankung, einer 
körperlichen oder geistigen Behinderung oder einer chronischen Suchterkrankung Unterstützung bei 
einer selbstbestimmten Lebensführung an. Bei den Patienten handelt es sich um kranke Personen, die 
in ihrer Wohnung betreut werden müssen. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich allein in ihrer Wohnung 
zu versorgen. 

Der Steuerpflichtige beschäftigt hierzu Fachkräfte, insbesondere Altenpfleger und Erzieher. Er selbst 
ist nach seiner Ausbildung Diplom Sozialarbeiter, Diplom Kunsttherapeuten und Heilpraktiker für Psy-
chotherapie. Er ist der Auffassung, die Tätigkeit sei freiberuflich i. S. v. § 18 EStG, während das Fi-
nanzamt von einer gewerblichen Tätigkeit ausgeht. 

Entscheidung 
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Die Klage hatte keinen Erfolg. 

Im Streitfall führte der Steuerpflichtige ein Unternehmen, das betreutes Wohnen als Gesamtleistung 
anbietet, wozu u. a. auch Einzelgespräche mit ihm gehören. Hierin sieht das FG keine heilpraktische 
Tätigkeit, sodass eine gewerbliche Tätigkeit vorlag und es auf die weiteren Kriterien des § 18 EStG 
nicht ankam. 

Das FG stellte klar, dass allein die Ausbildung in einem Katalogberuf nicht ausreicht, um jede der Tä-
tigkeiten des Steuerpflichtigen auch als solche des Katalogberufs einzustufen. Denn die im Streitfall 
zur Verfügung gestellten bzw. angebotenen Leistungen erfüllten nicht die Kriterien einer selbstständi-
gen/heilenden Tätigkeit oder die eines Heilpraktikers, sodass diese insgesamt nicht als solche den 
Einkünften aus § 18 EStG zuzurechnen sind. 

Außerdem fehlt es an der leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen, der sei-
ne Patienten nach 4 Wochen an seine Mitarbeiter abgibt und damit keinen Einfluss mehr auf den wei-
teren Fortgang der Behandlung nimmt. 

7. Zur Bildung von Rückstellungen für zukünftige Bonuszahlungen an Arbeitnehmer 
Eine Rückstellung kann auch dann gebildet werden, wenn die Verbindlichkeit mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit dem Grunde nach künftig entsteht, wobei deren Höhe ungewiss sein kann. 
Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Entstehung kann sich daraus ergeben, dass Mit-
arbeiterboni ohne rechtliche Verpflichtung seit Jahren gezahlt werden. 
Hintergrund 

Die A-GmbH zahlte ihren Arbeitnehmern nach Ablauf eines guten Geschäftsjahres Mitarbeiterboni. 
Hierüber gab es bei einem Teil der Mitarbeiter keine schriftlichen Vereinbarungen, bei anderen wurde 
im Vertrag informell festgehalten, dass es sich um eine freiwillige Leistung ohne Rechtsanspruch han-
dele. In den Jahren 2011 bis 2013 wurde in jedem Jahr ein Bonus ausbezahlt. 

Für das Streitjahr 2014 wurde Anfang 2015 eine Bonuszahlung per Mail angekündigt und im März 
2015 ausbezahlt. Den Betrag stellte die A-GmbH in eine Rückstellung ein. 

Im Zuge einer Betriebsprüfung stellt sich das Finanzamt auf den Standpunkt, dass die Grundsätze der 
Bilanzierung schwebender Geschäfte der Bildung der Rückstellung entgegenstünden. Der Bonusan-
spruch hänge von erst in der Zukunft liegenden Vorbedingungen ab, da über die Höhe erst im Folge-
jahr und abhängig von der zukünftigen Gewinnsituation der Gesellschaft entschieden werde. Der Bo-
nusanspruch sei auch nicht vertraglich oder durch eine Betriebsvereinbarung fixiert. 

Der Einspruch gegen den entsprechenden Körperschaftsteuer-Änderungsbescheid blieb erfolglos. 

Entscheidung 

Nach dem Urteil des FG bestand zum Stichtag die hinreichende Wahrscheinlichkeit des künftigen Ent-
stehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach, auch wenn die Arbeitnehmer keinen Rechtsanspruch 
auf den Bonus hatten. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH kann eine Rückstellung auch dann 
gebildet werden, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Verbindlichkeit dem Grunde nach 
künftig entsteht, wobei deren Höhe noch ungewiss sein kann. 

Wegen des Freiwilligkeitsvorbehalts stand die Verbindlichkeit am Bilanzstichtag 31.12.2014 weder 
dem Grunde noch der Höhe nach mit Sicherheit fest. Allerdings war auf Grund der jahrelangen ständi-
gen Ausübung die künftige Entstehung einer Verbindlichkeit am Bilanzstichtag mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten. 

Diese hatte ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zeit vor dem Bilanzstichtag. Bei den Boni handelte 
sich um ein zusätzliches Vergütungsinstrument für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Zusammen-
hang mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr ergibt sich aus der Anknüpfung an die Höhe des Monats-
gehalts und aus der "Information" für neue Mitarbeiter, dass das Unternehmen "für Jahre mit gutem 
Geschäftsverlauf" im Folgejahr einen Mitarbeiterbonus zahle. 

Dass die Mitarbeiterboni zudem dem Zweck dienten, die Mitarbeiter auch für die Zukunft an das Unter-
nehmen zu binden, hindert die Bildung einer Rückstellung für das Streitjahr nicht, da diese nur einen 
Nebenzweck darstellte. 
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Gegen die Höhe der Rückstellung spricht nach Auffassung des FG nicht, dass der genaue Betrag am 
Bilanzstichtag 31.12.2014 noch nicht vom Geschäftsführer der Klägerin festgelegt worden war. In der 
Mail mit der Bonusankündigung, die vor der Bilanzerstellung ergangen war, ist eine wertaufhellende 
Tatsache zu sehen, die in die Bewertung einfließen musste. 

Es liegt auch kein schwebendes Geschäft vor, das die Rückstellungsbildung ausschließen würde. Bei 
einem schwebenden Geschäft wird vermutet, dass sich die wechselseitigen Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag wertmäßig ausgleichen. Im entschiedenen Fall hatte lediglich die Klägerin ihre Gehaltszu-
sagen noch nicht vollständig erfüllt und war deshalb in Erfüllungsrückstand geraten. 


